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recYclinghof ist wieder geÖffnet
Geänderte Zugangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie

Der Niddataler Recyclinghof hat wieder 
geöffnet, allerdings mit geänderten Zu-
gangsbeschränkungen auf Grund der 
Coronakrise (siehe Kasten). Darauf haben 
sich die sieben Betreiberkommunen und 
der Abfallwirtschaftsbetrieb in einer Tele-
fonkonferenz verständigt. Wegen der Co-
rona-Pandemie waren die Annahmestellen 
im Wetteraukreis in den letzten Wochen 
geschlossen.
„Mit der bundesweiten Anpassung der 
Maßnahmen wollen wir nun die Höfe wie-
der öffnen und den Privatkunden die Anlie-
ferung von Abfällen und Wertstoffen wieder 
ermöglichen“, sagt der für die Abfallwirt-
schaft verantwortliche Kreisbeigeordnete 
Matthias Walther. „Priorität behält nach wie 
vor der Holservice der Mülltonnen und gel-
ben Säcke durch die Abfuhrunternehmen.“
„Wir appellieren an unsere Kunden, die 
Recyclinghöfe nur in dringenden Fällen 
anzufahren, damit ein zu großer Andrang 
am Anfang unterbleibt. Um das Infektions-
risiko für Kunden und Mitarbeiter so gering 
wie möglich zu halten, können wir nur eine 
begrenzte Zahl an Fahrzeugen gleichzei-
tig auf unseren Höfen zulassen. Hierdurch 
kann es zu längeren Wartezeiten kom-
men. Zur Beschleunigung der Abwicklung 
empfehlen wir auch, möglichst nur Abfälle 
anzuliefern, die nicht über die Haussamm-
lung zu entsorgen sind“, sagt Dr. Jürgen 
Roth, Chef der Wetterauer Abfallwirtschaft.

Jeder sollte sich genau überlegen, ob der 
Abfall tatsächlich zum Recyclinghof ge-
bracht werden muss. „Die gelben Säcke 
gehören zur kostenlosen Straßensammlung. 
Rasenschnitt kann auch in den braunen Ton-
nen entsorgt werden. Sperrmüll kann zur 
Abholung angemeldet werden und einige 
Gemeinden führen auch zusätzliche Grün-
abfallsammlungen durch“, betont Dr. Roth 
weiter.
Je nach Größe des Recyclinghofes wird die 
Zahl der Fahrzeuge begrenzt, die gleichzeitig 
auf das Gelände dürfen. Die Abfälle dürfen 
bis auf weiteres nur mit Fahrzeugen bis VW-
Bus-Größe und kleinen Anhängern angelie-
fert werden. Der Mindestabstand zwischen 
den Personen von 2 Metern muss auf den 
Recyclinghöfen eingehalten werden. Bei der 
Nutzung der Recyclinghöfe soll Mund-Na-
sen-Schutz getragen werden. In der Regel 
darf nur eine Person auf Anweisung das 
Fahrzeug verlassen. Um schwere Gegen-
stände abzuladen darf eine zweite Person 
aussteigen, muss danach aber sofort wieder 
zurück ins Fahrzeug. Kinder sollten zu Hau-
se gelassen werden. Es ist nicht erlaubt, vor 
dem Recyclinghof auszusteigen und Abfälle 
zu Fuß in den Recyclinghof zu bringen.
„Die Wetterauer Recyclinghöfe werden 
mehrheitlich in Verantwortlichkeit der Städte 
und Gemeinden geführt; beim dort einge-
setzten Personal handelt es sich um Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen 
Betreiber. Bei krankheitsbedingten Ausfällen 
kann dieses Fachpersonal nicht ohne weite-
res ersetzt werden, weshalb ein solcher Aus-
fall dazu führen kann, dass einzelne Recy-
clinghöfe ihre Öffnungszeiten reduzieren 
müssen. Wir werden solche Einschränkun-
gen auf www.awb-wetterau.de, den Websei-
ten der Kommunen und des Wetteraukreises 
sowie in der lokalen Presse veröffentlichen“, 
erläutert Dr. Roth.
„Wir bitten darum, dass sich Bürgerinnen 
und Bürger auf die besondere Situation vor 
Ort einstellen. Wir alle sind uns der Ausnah-
mesituation bewusst. Durch gegenseitige 
Rücksichtnahme und Verständnis sind wir 
in der Lage, den Betrieb der Recyclinghöfe 
wieder aufzunehmen und somit das Anlie-
fern von Abfällen zu ermöglichen“, appelliert 
Kreisbeigeordneter Matthias Walther.

Corona-Verhaltensregeln 
für einen möglichst reibungslosen Ablauf auf den Recyclinghöfen

1.  Den Recyclinghof nur in dringenden Fällen aufsuchen. Vorrangig die Müll- und 
Sackabfuhr nutzen.

2.  Keine gewerblichen Anlieferungen.
3.  Anlieferer sollen Mund-Nasen-Schutz tragen.
4.  Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Der Mindestabstand zu anderen 

Personen beträgt 2 m.
5.  Fahrzeuggröße bis maximal VW-Bus und kleiner Anhänger.
6.  Nur der Fahrer darf das Fahrzeug zum Entladen verlassen. Bei schweren Gegen-

ständen darf ein Mitfahrer kurz zum Mithelfen aussteigen.
7.  Fußgänger sind auf dem Hof nicht zugelassen.
8.  Das Personal regelt die Zufahrt auf den Hof.
9.  Bei Kapazitätsengpässen sind Abweisungen möglich.
10.  Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen.

MÜllAbholUnG
Neue Toureneinteilung

Fr., 24. April 2020 - Bioabfall

Mi., 29. April 2020 - Tonnentausch 
falls erforderlich 

Sa., 2. Mai 2020 - Bioabfall

Mi., 6. Mai 2020 - Altpapier
in Assenheim und Kaichen

Do., 7. Mai 2020 - Altpapier
in Bönstadt und Ilbenstadt

Do., 7. Mai 2020 - Restmüll 

Fr., 8. Mai 2020 - Bioabfall

niddAtAler 
nAChriChten

Die nächste Ausgabe der Niddataler Nach-
richten erscheint am 8. Mai 2020.
Die aktuelle Ausgabe und auch Archivaus-
gaben können Sie unter www. niddataler-
nachrichten.de fi nden und komfortabel 
lesen.

http://www.awb-wetterau.de/
http://nachrichten.de/
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Jubiläumsfest 
abgesagt

Die Freiwillige Feuerwehr Bönstadt muss 
leider ihr Jubiläumsfest, das für den 20.06. 
und 21.06.20 geplant war, absagen. Der Vor-
stand bedankt sich bei allen die bis dahin an 
der Vorbereitung  mitgewirkt haben und zum 
Gelingen des Festes beitragen wollten. Die 
Planungen laufen um das Fest im nächsten 
Jahr nach zu holen. Auch die im März aus-
gefallene Jahreshauptversammlung wird zu 
einem späteren Termin nachgeholt, sobald 
dies wieder möglich ist.

Vorsorglich möchte Sie die Firma Weis-
gerber darüber informieren, dass aufgrund 
der Coronapandemie und der damit ein-
hergehenden Beschränkungen im interna-
tionalen Containertransport mit deutlichen 
Verzögerungen, im schlimmsten Fall Stor-
nierungen von ganzen Lieferungen Gelber 
Säcke zum Lager der Firma Weisgerber zu 
rechnen ist. Es werden bereits alternative 

Gelbe Säcke 
Informationen zur Verteilung 

bzw. Belieferung von LVP-Säcken
Aus gegebenem Anlass möchte Sie die Firma Weisgerber Umweltservice GmbH darüber informieren, 
dass die Versorgung der Bevölkerung mit Gelben Säcken vorerst sichergestellt bleibt. Wir werden wie 
gewohnt, die Gemeinden mit ausreichend Gelben Säcken zu Beginn des Monats beliefern.

Lieferanten kontaktiert. Jedoch ist eine 
Sicherstellung der Versorgung auf länge-
ren Zeitraum aufgrund der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Situation nicht gewähr-
leistet.
Sollte es zu Engpässen kommen, kön-
nen anstelle von Gelben Säcken ab sofort 
auch normale transparente Müllsäcke mit 
LVP-Materialien befüllt werden.

Abfallkalender
Der Abfallkalender ist auch als PDF-Down-
load auf der Homepage www.niddatal.de 
hinterlegt.  

Einwohnerstatistik
Mit dem Stichtag 31.12.2019 hat die Stadt 
Niddatal 9.882 Einwohner. Auf der Home-
page www.niddatal.de sind auch die stadt-
teilbezogenen Einwohnerzahlen hinterlegt.  

Umweltministerium warnt vor Waldbrandgefahr
Aktuell überwiegend mittlere Waldbrandgefahr

Das Hessische Umweltministerium warnt 
aufgrund der weiterhin trockenen Witte-
rung und der angestiegenen Temperatu-
ren vor einer erhöhten Brandgefahr in den 
Wäldern Hessens. Nach aktuellen Daten 
des Deutschen Wetterdienstes besteht in 
Hessen überwiegend mittlere Waldbrandge-
fahr, insbesondere in Südhessen lokal hohe 
Waldbrandgefahr. Ab Ostermontag wird bei 
leichten Niederschlägen und einem Tempe-
raturrückgang zumindest vorübergehend 
mit etwas abnehmender Waldbrandgefahr 
gerechnet.
Bevor im Frühjahr bei Sträuchern, Bäumen 
und Bodenvegetation frisches Grün stärker 
ausgetrieben ist, stellen vertrocknetes Reisig 

und Laub sowie Gras des Vorjahres auf den 
Waldböden ein potentiell leicht brennbares 
Material im Wald dar. Bedingt durch die vor-
wiegend feuchte Witterung im Winter und in 
der ersten Märzhälfte war die Waldbrandge-
fahr bislang eher gering. Im Jahr 2019 kam 
es in Hessen zu insgesamt 84 Waldbränden 
mit einer Schadfläche von rund 19,5 Hektar.
Aktuell wird der Wald intensiv für Spazier-
gänge und sportliche Aktivitäten genutzt. 
Das Umweltministerium bittet alle Besuche-
rinnen und Besucher um erhöhte Vorsicht 
und Aufmerksamkeit. Im Wald ist das Rau-
chen grundsätzlich nicht gestattet. Wald-
brandgefahr geht ebenfalls von liegen ge-
lassenen Flaschen und Glasscherben, aber 

auch entlang von Straßen durch achtlos aus 
dem Fahrzeugfenster geworfenen Zigaret-
tenkippen aus. Das Grillen an öffentlichen 
Plätzen ist momentan aufgrund der Coro-
na-Maßnahmen nicht zulässig.
Alle Waldbesucherinnen und -besucher wer-
den zudem gebeten, die Zufahrtswege in die 
Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. 
Pkws dürfen nur auf den ausgewiesenen 
Parkplätzen abgestellt werden. Die Fahrzeu-
ge sollten nicht über trockenem Bodenbe-
wuchs stehen.
Wer einen Waldbrand bemerkt, wird gebe-
ten, unverzüglich die Feuerwehr (Notruf 112) 
oder die nächste Forstdienststelle zu infor-
mieren.

Hessen Mobil informiert 
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an den Bundes-, 

Landes- und Kreisstrassen im Wetteraukreis
Der Eichenprozessionsspinner hat sich 
deutschlandweit in den letzten Jahren stark 
vermehrt. Die Brennhaare dieser Schmet-
terlingsart verursachen bei Mensch und Tier 
eine juckende Reaktion der Haut. In Einzel-
fällen kann dies sogar zu schweren, allergi-
schen Reaktionen und somit zu erheblichen 
gesundheitlichen Gefahren führen. Darüber 
hinaus verursacht der Eichenprozessions-
spinner starke Schäden am Baumbestand. 
Eine Bekämpfung ist daher zwingend erfor-
derlich, insbesondere an öffentlichen bzw. 
stark frequentierten Stellen.
Zu Frühjahrsbeginn besteht die Möglichkeit, 
die Raupen zu bekämpfen, bevor sich die ge-
fährlichen Brennhaare ausbilden. Durch den 
Einsatz biologischer Produkte, wie beispiels-
weise ein auf die Raupen selektiv und lokal 

wirkendes Bakterium, sind Auswirkungen auf 
andere Lebewesen daher nicht zu erwarten.
Auch im Zuge verschiedener Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen im Wetteraukreis wur-
de am Eichenbestand ebenfalls der Befall 
durch den Eichenprozessionsspinner festge-
stellt. Dementsprechend sind in diesen Berei-
chen ebenfalls geeignete Bekämpfungsmaß-
nahmen vorgesehen. Unter anderem werden 
die Maßnahmen verteilt auf das ganze Kreis-
gebiet im Bereich Altenstadt, Bad Nauheim, 

Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Florstadt, 
Friedberg, Karben, Kefenrod, Münzenberg, 
Niederdorfelden, Nidda, Niddatal, Ober-Mör-
len, Ortenberg, Rockenberg und Rosbach 
v.d.H. durchgeführt.
Während der Durchführung der Maßnahmen, 
werden die Verkehrsteilnehmer unter Einen-
gung am jeweiligen Arbeitsbereich vorbeige-
führt.
Mehr zu Hessen Mobil unter mobil.hessen.de 
und verkehrsservice.hessen.de.
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Information des Bundesministeriums des Innern 
Ausweispflicht und Gültigkeit von Ausweisen

Im Zuge der Eindämmung der Pandemie und aufgrund des Infektionsschutzes haben viele Bürgerämter die allgemeinen Sprechzeiten reduziert 
und darum gebeten, Behörden-Angelegenheiten wenn möglich online zu erledigen oder zu verschieben. Hier finden Sie Informationen für den Fall, 
dass Ihr alter Personalausweis oder Reisepass in den nächsten Wochen ablaufen sollte:

Innerhalb Deutschlands können Sie sich - wie 
gewohnt - entweder mit einem gültigen Per-
sonalausweis oder mit einem gültigen Reise-
pass ausweisen. 
Ist Ihr Personalausweis und/oder Reisepass 
vor Kurzem abgelaufen bzw. wird das Ablauf-
datum demnächst erreicht und steht Ihnen 
somit kein gültiges Identitätsdokument (Per-
sonalausweis oder Reisepass) mehr zur Ver-
fügung, werden die zuständigen Pass-/ Per-
sonalausweis- bzw. Bußgeldbehörden bis auf 
Weiteres während der Eindämmung der Pan-
demie in der Regel keine Bußgeldverfahren 
wegen Verstoßes gegen die Ausweispflicht 
einleiten, wenn das Ausweisdokument ab 
dem 1. März 2020 oder danach ungültig wur-
de. Dies gilt, bis wieder ein regulärer Dienst-
betrieb stattfindet und die Antragstellungen 
ausgeliefert sind. 
Ob und ggf. inwieweit ein abgelaufener Pass 
/ Personalausweis über das Ende des Gül-
tigkeitszeitraums hinaus für einen konkreten 
Vorgang anerkannt wird, richtet sich nach 
den jeweiligen Erfordernissen und liegt nicht 
in der Hand der ausstellenden Behörden.
Viele Behördenleistungen werden bereits 

digital angeboten, so dass Sie diese auch 
mit Hilfe Ihrer Online-Ausweisfunktion (eID) 
Ihres gültigen Personalausweises erledigen 
können. Haben Sie Ihre PIN vergessen, kön-
nen Sie bei unaufschiebbarem Bedarf in je-
dem geöffneten Bürgeramt Ihre persönliche, 
sechsstellige PIN (gegen Gebühr) neu setzen.
Muss Ihre Online-Ausweisfunktion für die 
Erledigung einer dringenden Angelegenheit 
erst eingeschaltet werden, können Sie das 
nur bei dem Bürgeramt Ihres Hauptwohnsit-
zes erledigen lassen. Von diesem Verfahren 
kann auch während einer Krisenlage keine 
Ausnahme gemacht werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises mit Ablauf der Gültigkeit 
eines Ausweises automatisch nicht mehr an-
wendbar ist.
Benötigen Sie in Anbetracht der derzeitig ein-
geschränkten Reisemöglichkeit zum jetzigen 
Zeitpunkt dringend ein gültiges Identitäts-
dokument, sollten Sie zunächst Kontakt mit 
Ihrer zuständigen Pass-/Personalausweisbe-
hörde aufnehmen. Ist die Behörde aufgrund 
des Infektionsschutzes für den allgemeinen 
Publikumsverkehr geschlossen, sollten Sie 

beim Bürodienst der Behörde telefonisch vor-
ab in Erfahrung bringen, ob – unter Einhaltung 
der Vorgaben der örtlichen Gesundheitsämter 
– ggf. Einzeltermine auf Grund eines wichti-
gen Anliegens vereinbart werden können. 
Eine Beantragung von Pass und Personal-
ausweis in einem Bürgeramt außerhalb des 
Heimatortes ist nur aus wichtigem Grund 
möglich; bitte klären Sie Ihr Anliegen vorab 
mit der Behörde ab. Ferner fällt ein Unzustän-
digkeitszuschlag (Personalausweis: 13,00 
Euro; Reisepass: doppelte Gebühr) an und 
der Bürodienst der eigentlich zuständigen 
Behörde muss die ausgewählte Behörde zur 
Ausstellung ermächtigen.
Der Hersteller, die Bundesdruckerei GmbH, 
sichert die fortwährende Produktion und Aus-
lieferung an die erreichbaren Pass-/Personal-
ausweisbehörden. Aufgrund der gegenwärti-
gen Krise kann es lediglich zu Verzögerungen 
bei der Auslieferung kommen.
Sollte Ihr Reisepass in den nächsten Wochen 
ablaufen, reicht für Länder der Europäischen 
Union sowie Andorra, Bosnien und Herzego-
wina, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San 
Marino, Schweiz, Türkei und Vatikan auch ein 
gültiger Personalausweis als Reisedokument 
aus.
Deutschland hat mit einigen Europäischen 
Staaten vereinbart, dass deutsche Reise-
dokumente bis zu einem Jahr nach Ablauf 
der Gültigkeit grundsätzlich als Identitäts-
nachweis anerkannt werden sollten. Zu die-
sen Ländern zählen unter anderem Belgien, 
Frankreich, Griechenland, Italien, Lichten-
stein, Luxemburg, Malta, die Niederlande, 
Österreich, Schweiz, Slowenien.
Nähere Einzelheiten können Sie auch unter 
der regelmäßig aktualisierten Seite der Bun-
despolizei (www.bundespolizei.de) abrufen.
Eine Reisegarantie ist mit diesem europäi-
schen Abkommen jedoch nicht verbunden. 
Um etwaige Schwierigkeiten bei der Reise 
mit abgelaufenen Dokumenten zu vermeiden, 
wird daher empfohlen, nur mit gültigen Doku-
menten zu reisen.
Da derzeit eine Vielzahl von Staaten Einreise-
beschränkungen erlassen haben, sollten Sie 
generell nur zwingend erforderliche Reisen 
antreten und sich vor Antritt der Reise über 
die aktuell gültigen Einreisebestimmungen 
des Ziellandes informieren.
Zu wesentlichen Fragen zum Ausweis- und 
Passwesen während der Eindämmung der 
Pandemie finden Sie die Antworten auf der 
Homepage www.personalausweisportal.de.

Die Gemeinden Altenstadt, Limeshain 
und Niddatal beabsichtigen, in den Ge-
werbegebieten gigabitfähige Anschlüsse 
für alle Unternehmen zu errichten, um die 
Breitbandziele der Bundesregierung Rich-
tung Gigabit-Gesellschaft zu erreichen.
Aus diesem Grunde wird ein Markterkun-

Durchführung eines 
Markterkundungsverfahrens zur 

Erschliessung von Gewerbegebieten
mit Breitband Gigabit-Anschlüssen in den Kommunen Altenstadt, Limeshain und Niddatal

dungs- und nicht förmliches Interessenbe-
kundungsverfahren durchgeführt. 
Das Verfahren läuft bis zum 28.05.2020 und 
kann unter www.altenstadt.de bzw. über die 
hessische Ausschreibungsdatenbank unter 
der HAD-Referenz-Nr. 6366/39 abgerufen 
werden.

Fundbüro Niddatal
Das Fundbüro Niddatal informiert, dass zwei 
Schlüssel bei der Stadtverwaltung abgege-
ben wurden. Wenn Sie also einen Schlüssel 
oder sonst etwas verloren haben, fragen Sie 
bei der Verwaltung nach.

Das Bundeskabinett hat im Februar 2020, 
den Gesetzentwurf zur Grundrente ge-
billigt. Aufgrund der Berichterstattung in 
den Medien erreichen die Deutsche Ren-
tenversicherung zahlreiche Anfragen zu 
der geplanten Leistung. Die Rentenver-
sicherung kann jedoch dazu keine in-
dividuellen Auskünfte- und Beratungen 
anbieten. Der weitere Verlauf des Ge-

setzgebungsverfahrens ist abzuwarten.
Rentenversicherte, die von der Grundrente 
profitieren könnten, müssen aktuell nichts 
unternehmen. Die Deutsche Rentenversi-
cherung wird rechtzeitig weiter informieren.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Fragen und Antworten zum Thema Grund-
rente nach heutigem Stand finden Sie unter 
www.deutscherentenversicherung.de.

Fragen und Antworten zum Thema Grundrente

Wegen der aktuellen Lage der Infektionsge-
fahren durch den Corona-Virus wurden die 
Sammlungen gefährlicher Abfälle mit dem 
Schadstoffmobil eingestellt. Wie im Abfallka-
lender vogesehen wird aber das Schadstoff-
mobil am 29. Mai wieder in Assenheim sein. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetterau-

Sammlungen gefährlicher Abfälle
Das Schadstoffmobil wird voraussichtlich am 29. Mai wieder nach Assenheim kommen.

kreises bat die Bevölkerung deshalb, diese 
Abfälle zurückzuhalten. Sollten in den pri-
vaten Haushaltungen besonders kritische 
Abfälle akut angefallen sein, kann die wei-
tere Vorgehensweise mit der Abfallwirtschaft 
Wetterau unter der Telefonnummer 06031  
90660 abgeklärt werden.

http://www.bundespolizei.de/
http://www.personalausweisportal.de/
http://www.altenstadt.de/
http://www.deutscherentenversicherung.de/
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Notdienste
Polizei		  110
Feuerwehr, Krankenwagen		  112
Rettungsdienst und Krankentransport	
Rettungsleitstelle Wetterau	  	 06031 19222

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung

Assenheim, Hauptstr. 2		  06034 9124 -0
Zur Eindämmung des Corona Virus sind die 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung für den 
Publikumsverkehr bis auf weiteres ausge-
setzt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung sind daher bis auf weiteres 
nur per Telefon bzw. E-Mail (info@niddatal.
de) erreichbar. 
Telefonisch können Sie die Stadtverwaltung 
zu folgenden Zeiten erreichen:
Mo.	 07.30-12.00 Uhr
Di.	 08.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Mi.	 09.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Do.	 08.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Fr.	 08.30-12.00 Uhr
Termine beim Ortsgericht sind nur nach Termin-
absprache möglich.
Bürgerinnen und Bürger, die einen dringend 
notwendigen persönlichen Termin benötigen, 
müssen diesen vorab anmelden und kommen 
auch nur auf Basis dieser Vorabanmeldung in 
die Stadtverwaltung.
Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch aller 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Aufrechter-
haltung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwal-
tung.
Die Stadtverwaltung bittet Sie, Behördengänge 
auf die wichtigsten, unaufschiebbaren Angele-
genheiten zu reduzieren und tragen in angemes-
sener Form Vorsorge für Ihre eigene Gesundheit 
und die Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Gerne werden Ihnen telefonisch Ihre Fragen be-
antwortet.

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG
61169 Friedberg		 06031 82-0 

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau Chau-
montplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus	 116 117
Ärztlicher Notdienst		 06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

	 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der 
Kreisstelle		 01805 607011 (kostenpflichtig)
Festnetz: 0,14 Euro/Min.; Mobilfunk: max. 0,42 
Euro/Min.

Tierarzt
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon: 	 06034 9396866

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung		  06003 810-122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer		  06003 810-123
Besprechungsraum		 06003 810-124

Bürgerhäuser
Assenheim		  06034 9022975
Bönstadt		 06034 9022900
Ilbenstadt		  06034 3917
Kaichen			   06187 3969 

Kompostierungsanlage 
lbenstadt, Außenliegend		 06034 930920
An der Landesstraße 3188
Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk in 
Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Wetteraukreises betrieben.
61194 Niddatal/lbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de
Mo. bis Fr. 	 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag		 9.00 - 14.00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Annahmen nur aus privaten Haushalten des Wet-
teraukreises in haushaltsüblichen Mengen.
Sperrmüll	  			   bis 40 kg pauschal	 6,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 	 0,18 €/kg
Bauschutt				   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Grünabfall				   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Reifen		  3,50 €/Stück
Altholz A IV		  bis 40 kg pauschal	 6,60 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)
Altholz A I-III		  bis 40 kg pauschal	 3,30 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme
Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Druckerpa-
tronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, Flach-
glas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus PP/PE, 
Korken, LED-/Energiesparlampen, Metallschrott, 
Papier, Pappe, Kartonagen
Info-Telefon		  06031 90661
www.awb-wetterau.de
Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.html

Kehrbezirke 
der Schornsteinfeger

Stadtteile Assenheim, Bönstadt und 
Kaichen

Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H. 
Arno Hütter	 06447 92063
Butzbacher Str. 27 · 35428 Langgöns

Stadtteil Ilbenstadt
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H.
Frank Blechschmidt	 06187 290221
An der Landwehr 19 · 61130 Nidderau

Bereitschaftsdienste
und wichtige Telefonnummern 

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils 
entweder um 8.30 oder um 9.00 Uhr.

Freitag, 24.04.2020 - Sa. 8.30 Uhr 
Flora-Apotheke	 06035 9684457 
Messeplatz 7 	 61197 Florstadt

Samstag, 25.04.2020 - So. 8.30 Uhr 
Aesculap-Apotheke	 06031 71120 
Haingraben 11 	 61169 Friedberg

Sonntag, 26.04.2020 - Mo. 8.30 Uhr 
Linden-Apotheke	 06187 5449
Wingertstr. 1	 61137 Schöneck

Montag, 27.04.2020 - Di. 8.30 Uhr 
Grünebaum Apotheke	 06047 96150 
Vogelsbergstr. 18	 63674 Altenstadt

Dienstag, 28.04.2020 - Mi. 9.00 Uhr 
Römer-Apotheke	 06039 3445 
Saalburgstr. 2	 61184 Karben

Mittwoch, 29.04.2020 - Do. 8.30 Uhr 
Engel Apotheke	 06031 689180 
Kaiserstr. 48		 61169 Friedberg

Donnerstag, 30.04.2020 - Fr. 9.00 Uhr 
Markt-Apotheke	 06039 2506 
Karbener Weg 8-10	 61184 Karben

Freitag, 1.05.2020 - Sa. 8.30 Uhr 
Liebig-Apotheke	 06031 71500
Bismarckstr. 30		 61169 Friedberg

Samstag, 2.05.2020 - So. 8.30 Uhr 
Apotheke Assenheim	 06034 91200 
Nieder-Wöllstädter Str. 2	 61194 Niddatal

Sonntag, 3.05.2020 - Mo. 8.30 Uhr 
Markt-Apotheke	 06031 2039
Kaiserstr. 84	 61169 Friedberg

Montag, 4.05.2020 - Di. 8.30 Uhr 
Sonnen-Apotheke	 06187 3885 
Hanauer Str. 13	 61130 Nidderau

Dienstag, 5.05.2020 - Mi. 9.00 Uhr 
Apotheke Nieder-Wöllstadt	 06034 2307
Frankfurter Str. 52	 61206 Wöllstadt

Mittwoch, 6.05.2020 - Do. 8.30 Uhr 
Wetterau-Apotheke	 Tel. 06031 9944 
Kaiserstr. 128		 61169 Friedberg

Donnerstag, 7.05.2020 - Fr. 8.30 Uhr 
Burg-Apotheke	 06187 3923 
Eugen-Kaiser-Str. 32 	 61130 Nidderau

Freitag, 8.05.2020 - Sa. 8.30 Uhr 
Limes Vital Apotheke	 06003 8256194
Dieselstraße 14	 61191 Rosbach

Samstag, 9.05.2020 - So. 8.30 Uhr 
Flora-Apotheke	 06035 9684457 
Messeplatz 7 	 61197 Florstadt

Sonntag, 10.05.2020 - Mo. 9.00 Uhr 
Turm Apotheke	 06007 7676 
Hauptstr. 60 	 61191 Rosbach

Notdienste

http://www.recyclinghof-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.html

